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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Betäti-
gungsvorrichtung zur Auslösung einer Spülung an einer
Toilette oder einem Urinal mit Beleuchtungselementen
nach dem Oberbegriff vom Anspruch 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus der EP 2 578 758 ist ein Betätigungsele-
ment bekannt geworden, welches mindestens ein Anzei-
geelement aufweist. Die Anzeigeelemente umfassen ein
Leuchtmittel, welches vom Benutzer auf der Frontseite
der Platte wahrgenommen werden kann. Das Leuchtmit-
tel dient im Wesentlichen der Signalisierung der Position
der Sensoren, welche der Benutzer für die Spülauslö-
sung betätigen soll. Durch die Leuchtmittel kann der Be-
nutzer erkennen in welchen Bereichen der Platte, die
Hand platziert werden muss, so dass die Spülung aus-
gelöst wird.
[0003] Da die Leuchtmittel in den Raum abstrahlen
werden diese in der Praxis derart ausgebildet, dass diese
eine Helligkeit aufweisen, welche den Raum nicht wirk-
lich beleuchten. Die Wahl einer grösseren Helligkeit wür-
de den Benutzer, beispielsweise in der Nacht, zudem
blenden, gerade weil solche Platten typischerweise leicht
unterhalb der Augenhöhe montiert werden. Folglich er-
geht aus der technischen Lehre der EP 2 578 758 der
Nachteil, dass die Leuchtmittel nicht als Nachtlicht ein-
setzbar sind.
[0004] Dokument JP2010110570A offenbart einen
Ankleidetisch, wobei ein Lichtstrahl vom Ankleidetisch
nach vorne in Richtung des Benutzers abgegeben wer-
den kann.
[0005] Dokument EP2497868 offenbart eine Vorrich-
tung zur elektrischen Auslösung einer Wasserabgabe.
Dieses Dokument entspricht dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 und wird als nächstliegender Stand der Tech-
nik angesehen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung eine Aufgabe zugrunde, eine Betätigungs-
vorrichtung anzugeben, welche die Nachteile des Stan-
des der Technik überwindet und insbesondere als Nacht-
licht einsetzbar ist.
[0007] Diese Aufgabe löst der Gegenstand von An-
spruch 1. Demgemäss umfasst eine Betätigungsvorrich-
tung für die Betätigung einer Spülvorrichtung einer Toi-
lette oder eines Urinals, ein Rahmenelement mit einer
Rahmenwand, welche Rahmenwand innenseitig durch
eine Innenfläche, aussenseitig durch eine Aussenfläche,
frontseitig durch eine vordere Stirnfläche und rückseitig
durch eine hintere Stirnfläche begrenzt ist, welche Innen-
fläche eine Rahmenöffnung begrenzt, eine vor der, ins-

besondere in Kontakt mit der, vorderen Stirnfläche an-
geordnete sich mindestens über die Rahmenöffnung er-
streckende Platte, mindestens ein hinter der Platte an-
geordnetes Leuchtmittel und mindestens ein Erfas-
sungselement zur Bereitstellung eines Signals für die
Spülvorrichtung. Weiter umfasst das Rahmenelement
mindestens eine Aufnahme für das Leuchtmittel, wobei
die Aufnahme mit mindestens einem oder genau einem
Durchbruch die Aussenfläche des Rahmenelementes
durchdringt, so dass Licht vom Leuchtmittel durch den
besagten Durchbruch in der Aussenfläche seitlich zum
Rahmenelement abgebbar ist.
[0008] Durch die Lagerung der oder des Leuchtmittels
im Rahmen und die Anordnung des Durchbruches in der
Aussenfläche des Rahmens, kann ausgehend von der
Betätigungsvorrichtung ein Lichtschein bereitgestellt
werden, welcher in Einbaulage seitlich von der Betäti-
gungsvorrichtung abgebbar ist. Hierdurch wird der Be-
nutzer vom Licht nicht geblendet, kann sich aber den-
noch gut im Raum orientieren.
[0009] Das bevorzugte Leuchtmittel kann verschie-
denartig ausgebildet sein. In einer Variante umfasst das
Leuchtmittel mindestens eine Lichtquelle, insbesondere
eine Leuchtdiode, welche das Licht über den Durchbruch
bereitstellt. In einer anderen Variante umfasst das
Leuchtmittel mindestens eine Lichtquelle, insbesondere
eine Leuchtdiode, und mindestens ein Lichtwellenleiter
mit mindestens einer Einkoppelfläche und mindestens
einer Auskoppelfläche, wobei die Lichtquelle das Licht
über die Einkoppelfläche in den Lichtwellenleiter einkop-
pelt und über die Auskoppelfläche aus dem Lichtwellen-
leiter auskoppelt. Die Auskoppelfläche erstreckt sich vor-
zugweise vollständig über den Durchbruch in der Aus-
senfläche.
[0010] Die Betätigungsvorrichtung wird im eingebau-
ten Zustand derart eingebaut, dass die Einkoppelfläche
vor der Wand, an bzw. in welcher die Betätigungsvor-
richtung eingebaut wird, liegt.
[0011] Die Lichtquelle bzw. die Lichtquelle und der
Lichtwellenleiter sind in der besagten Aufnahme ange-
ordnet und somit direkt am Rahmenelement gelagert.
[0012] Besonders bevorzugt sind pro Lichtwellenleiter
mindestens zwei Lichtquellen, insbesondere Leuchtdio-
den, angeordnet, welche das Licht über mindestens zwei
unterschiedliche Einkoppelflächen einkoppeln.
[0013] Bei der Lichtquelle in der Form einer Leuchtdi-
ode handelt es sich bevorzugt um eine RGB-Leuchtdio-
de, mit welcher das Licht in unterschiedlicher Farbe be-
reitgestellt werden kann.
[0014] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind pro Aussenfläche des Rahmenelementes min-
destens zwei oder genau zwei Lichtwellenleiter mit je-
weils mindestens einer Lichtquelle angeordnet. Die
Lichtwellenleiter sind vorzugsweise unterschiedlich lang
ausgebildet. Hierdurch kann nicht nur ein Nachtlicht be-
reitgestellt werden, sondern es kann dem Benutzer auch
die Lage eines ersten Erfassungselementes für die Teil-
mengenspülung und die Lage eines zweiten Erfassungs-
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elementes für die Vollmengenspülung signalisiert wer-
den. Der kürzer ausgebildete Lichtwellenleiter ist dem
ersten Erfassungselement für die Teilmengenspülung
zugeordnet und der länger ausgebildete Lichtwellenleiter
ist dem zweiten Erfassungselement für die Vollmengen-
spülung zugeordnet. Mit anderen Worten gesagt ist der
Lichtwellenleiter auf einer Aussenfläche unterteilt.
[0015] Alternativ können die zwei Lichtwellenleiter
gleich lang zueinander ausgebildet sein.
[0016] Wie erwähnt sind bei der Ausführungsform mit
den beiden Lichtwellenleitern diese bevorzugt an einer
gemeinsamen Aussenfläche angeordnet. In einer ande-
ren Ausführungsform ist pro Aussenfläche des Rahmen-
elementes ein einziger Lichtwellenleiter mit mindestens
einer Lichtquelle angeordnet. Diese beiden Ausfüh-
rungsformen können auch miteinander kombiniert wer-
den, wobei dann einer ersten Aussenfläche die beiden
Lichtwellenleiter zugeordnet sind und einer zweiten Aus-
senfläche ein einziger Lichtwellenleiter zugeordnet ist.
[0017] Besonders bevorzugt ist die Auskoppelfläche
des Lichtwellenleiters bündig mit der Aussenfläche. Folg-
lich bildet die Auskoppelfläche über dem Durchbruch ei-
nen Teil der Aussenfläche. Alternativ ist der Durchbruch
mit einem transparenten oder transluzenten Fenster ver-
schlossen, welches Fenster bündig zur Aussenfläche
verläuft. Das Licht kann vom Leuchtmittel dann über das
Fenster abgegeben werden. Unter bündig wir hier ver-
standen, dass die Auskoppelfläche und das Fenster in
der gleichen Ebene wie die Aussenfläche liegt.
[0018] Vorzugsweise erstreckt sich der Durchbruch
ausschliesslich über einen Teilbereich der Aussenfläche.
Besonders bevorzugt ist der Durchbruch an die vordere
oder die hintere Stirnfläche des Rahmenelementes direkt
und unmittelbar angrenzend ausgebildet. Alternativ kann
der Durchbruch auch von der Aussenfläche umschlos-
sen sein.
[0019] Vorzugsweise erstreckt sich die Aufnahme von
der vorderen Stirnfläche in die Rahmenwand hinein und
weist einen Boden auf, welcher beabstandet zur vorde-
ren Stirnfläche und hinteren Stirnfläche liegt.
[0020] Vorzugsweise weist die Aufnahme weiter min-
destens einen Anschlagsabsatz und gegenüber des An-
schlagsabsatzes eine Rückwand auf, wobei der An-
schlagsabsatz und die Rückwand einen Anschlag für das
Leuchtmittel, insbesondere für den Lichtwellenleiter, be-
reitstellen. Die Aufnahme kann seitlich zudem noch min-
destens eine Seitenwand aufweisen, welche sich der
Rückwand anschliesst und diese mit dem Anschlagsab-
satz verbindet.
[0021] Vorzugsweise ist die Platte formschlüssig
und/oder stoffschlüssig mit dem Rahmenelement ver-
bunden und stellt einen Anschlag für das Leuchtmittel
bereit. Vorzugsweise steht das Leuchtmittel mit der zur
Platte zugewandten Seite in direktem Kontakt mit der
Platte. Der Abstand zwischen dem Boden der Aufnahme
und der Platte entspricht im Wesentlichen der Dicke des
Lichtwellenleiters, so dass dieser zwischen Boden und
Platte geklemmt ist.

[0022] Besonders bevorzugt steht die Platte seitlich
über das Rahmenelement, insbesondere über die Aus-
senfläche, hervor. Die Platte weist also bei Betrachtung
in Richtung der Flächenormalen auf die Platte eine grös-
sere Ausdehnung als das Rahmenelement auf.
[0023] Vorzugsweise wird das Leuchtmittel form-
schlüssig und/oder stoffschlüssig in der Aufnahme ge-
halten. Für die formschlüssige Lagerung weist die Auf-
nahme vorteilhafterweise die oben beschriebene Form
auf. Für die stoffschlüssige Lagerung wird das Leucht-
mittel vorzugsweise über eine Klebeverbindung mit der
Aufnahme verbunden. Besonders bevorzugt ist der
Lichtwellenleiter formschlüssig gehalten, während die
Leuchtdiode stoffschlüssig in der Aufnahme liegt.
[0024] Besonders bevorzugt ist das Rahmenelement
in Richtung der Flächennormalen auf die Platte betrach-
tet ein Rechteck oder ein Quadrat,

wobei jeweils eine Aufnahme an zwei gegenüberlie-
genden Seiten des Rechteckes bzw. des Quadrates
angeordnet sind, oder
wobei die Aufnahme an ausschliesslich einer Seite
des Rechteckes bzw. des Quadrates angeordnet ist,
oder
wobei jeweils eine Aufnahme an zwei gegenüberlie-
genden Seiten des Rechteckes bzw. des Quadrates
angeordnet ist und an mindestens einer weiteren
Seite des Rechteckes bzw. des Quadrates angeord-
net ist, oder
wobei jeweils eine Aufnahme an allen vier Seiten
des Rechteckes bzw. des Quadrates angeordnet ist.

[0025] Vorzugsweise erstreckt sich das Leuchtmittel,
insbesondere der Lichtwellenleiter oder die zwei Licht-
wellenleiter, sich im Wesentlichen über die gesamte Län-
ge der entsprechenden Seite bzw. Aussenfläche. Alter-
nativ erstreckt sich das Leuchtmittel, insbesondere der
Lichtwellenleiter oder die zwei Lichtwellenleiter, sich im
Wesentlichen über eine Länge von mindestens 60% oder
mindestens 80% der Länge der entsprechenden Seite.
[0026] Vorzugsweise ist das Erfassungselement ein
hinter der Platte angeordneter Sensor. Typischerweise
sind zwei Erfassungselemente, eines für die Auslösung
einer Vollmengenspülung und eines für die Auslösung
einer Teilmengenspülung, angeordnet. Alternativ ist das
Erfassungselement eine in der Platte gelagerte und re-
lativ zur Platte bewegbare Taste.
[0027] Vorzugsweise umfasst das Rahmenelement
Lagerungsabschnitte zur Lagerung einer Leiterplatte, auf
welcher Leiterplatte mindestens eine Steuerungseinheit
und ggf. das Erfassungselement, insbesondere der Sen-
sor, angeordnet ist. Die Leuchtmittel stehen dabei mit
der Steuerungseinheit in Verbindung und können über
diese mit Energie und/oder Steuersignalen versorgt wer-
den. Die Steuerungseinheit selbst steht mit einem Strom-
netz oder einer Batterie in Verbindung.
[0028] Vorzugsweise ist die grösste Seitenlänge der
Platte kleiner als 300 mm und weist ein Dicke von maxi-
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mal 10 mm auf.
[0029] Eine Anordnung umfasst eine Betätigungsvor-
richtung nach obiger Beschreibung und ein mit der Be-
tätigungsvorrichtung funktional oder physisch in Verbin-
dung stehender Spülkasten mit einem Spülventil. Über
die Betätigungsvorrichtung kann ein im Spülkasten an-
geordnetes Spülventil betätigt werden.
[0030] Besonders vorteilhaft umfasst die Anordnung
weiterhin mindestens ein Befestigungselement, welches
an eine Gebäudewand befestigbar ist und welches eine
Aufnahme für die Betätigungsvorrichtung bereitstellt, wo-
bei das Rahmenelement mit der Aufnahme verbindbar
ist. Das Rahmenelement ist beispielsweise über eine
Schnappverbindung mit dem Befestigungselement ver-
bindbar.
[0031] Weitere Ausführungsformen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0032] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden im Folgenden anhand der Zeichnungen be-
schrieben, die lediglich zur Erläuterung dienen und nicht
einschränkend auszulegen sind. In den Zeichnungen
zeigen:

Fig. 1 eine Ausführungsform der Betätigungsvorrich-
tung mit Leuchtmitteln nach vorliegender Erfin-
dung, wobei die Leuchtmittel nach dieser Vari-
ante links und rechts der Betätigungsvorrich-
tung einen Lichtschein bereitstellen;

Fig. 2 die Ausführungsform nach der Figur 1, wobei
die Leuchtmittel nach dieser Variante links,
rechts, oben und unten der Betätigungsvorrich-
tung einen Lichtschein bereitstellen;

Fig. 3 die Ausführungsform nach der Figur 1, wobei
die Leuchtmittel nach dieser Variante oben und
unten der Betätigungsvorrichtung einen Licht-
schein bereitstellen;

Fig. 4 eine perspektivische Ansicht der Betätigungs-
vorrichtung nach einer der vorhergehenden Fi-
guren ohne die Platte;

Fig. 5 eine schematische Frontansicht der Betäti-
gungsvorrichtung nach einer der vorhergehen-
den Figurenmit teilweise geschnittenere Platte;
und

Fig. 6 eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie
VI-VI der Figur 5.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGS-
FORMEN

[0033] In den Figuren wird eine Betätigungsvorrich-
tung 1 für die Betätigung einer Spülvorrichtung einer To-
ilette oder eines Urinals gezeigt. Die Betätigungsvorrich-
tung 1 dient der Bereitstellung eines Signals für die Spül-
vorrichtung, sodass diese ausgelöst werden kann. Das
Signal kann elektronisch, pneumatisch oder mechanisch

sein. Die Betätigungsvorrichtung 1 wird in Gebrauch mit
einer Wand oder direkt mit dem Spülkasten verbunden
und steht in funktionalem Kontakt mit der Spülvorrich-
tung, so dass besagtes Signal an die Spülvorrichtung
weitergeleitet werden kann. Die Spülvorrichtung ist ein
Ablaufventil im inneren eines Spülkastens, welcher Spül-
wasser in die Toilette oder das Urinal leitet.
[0034] Die erfindungsgemässe Betätigungsvorrich-
tung 1 umfasst Leuchtmittel 10 welche einen Lichtschein
L bereitstellen. Die Leuchtmittel 10 sind dabei derart an-
geordnet, dass der Lichtschein L seitlich von der Betäti-
gungsvorrichtung abgebbar ist. Die Leuchtmittel 10 kön-
nen dabei verschiedenartig angeordnet sein bzw. ver-
schiedenartig angesteuert werden.
[0035] In der in der Figur 1 gezeigten Variante sind die
Leuchtmittel 10 derart angeordnet bzw. angesteuert,
dass das Licht seitlich, also von links und von rechts von
der Betätigungsvorrichtung 1 abstrahlt. Das abgestrahlte
Licht ist mit Punkten dargestellt und trägt das Bezugs-
zeichen L.
[0036] In der Figur 2 wird eine weitere Variante der
Betätigungsvorrichtung 1 gezeigt. Hier sind die Leucht-
mittel 10 derart angeordnet bzw. angesteuert, dass ein
Lichtschein L rund um die Platte herum bereitstellbar ist.
Der Lichtschein L beleuchtet um die Platte umseitig.
[0037] In der Figur 3 wird schliesslich eine weitere Va-
riante der Betätigungsvorrichtung 1 gezeigt. Hier sind die
Leuchtmittel 10 derart angeordnet bzw. angesteuert,
dass der Lichtschein L oben und unten von der Betäti-
gungsvorrichtung 1 abgebbar ist.
[0038] Im Zusammenhang mit den Figuren 1 bis 3 wird
klar, dass der Lichtschein L an allen vier Seiten der Plat-
ten abgebbar ist. Hierzu können die Leuchtmittel 10 ent-
sprechend an der jeweilig gewünschten Seite angeord-
net werden oder es ist möglich die Leuchtmittel 10 an
allen vier Seiten der Betätigungsvorrichtung 1 anzuord-
nen, und diese bei Bedarf mit einer Steuerung entspre-
chend anzusteuern.
[0039] Der Lichtschein L kann vielerlei Funktionen ha-
ben. Vorzugsweise dient der Lichtschein L der Bereit-
stellung eines Nachtlichtes, sodass sich der Benutzer
eines Badezimmers in der Nacht anhand des Licht-
scheins L orientieren kann, ohne dass er das Hauptlicht
betätigen muss. Alternativ oder zusätzlich kann der Licht-
schein L auch der Bereitstellung von Informationen die-
nen, welche dem Benutzer signalisieren, in welchem Zu-
stand sich die Betätigungsvorrichtung 1 befindet oder wo
der Benutzer die Betätigungsvorrichtung 1 für die Spül-
auslösung berühren muss. Weiter kann der Lichtschein
beispielsweise nur kurz bereitgestellt werden, wenn die
Spülung erfolgreich ausgelöst wurde.
[0040] Unter Bezugnahme auf die Figuren 4 bis 5 auch
mit Blick auf die Figuren 1 bis 3 wird nun der Aufbau der
Betätigungsvorrichtung 1 genauer erläutert.
[0041] In den Figuren 4 bis 5 erstreckt sich die Aufnah-
me 12 jeweils entlang der kürzeren Seite der Rahmen-
elementes, wobei hierbei ein Lichtschein L links und
rechts abbegbar ist. Sofern ein Lichtschein L auch oder
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alternativ nach unten bzw. oben abgebbar sein soll, ist
eine entsprechende Aufnahme entlang der längeren Sei-
te anzuordnen.
[0042] Die Betätigungsvorrichtung 1 umfasst ein Rah-
menelement 2 mit einer Rahmenwand 3, welche Rah-
menwand 3 Innenseitig durch eine Innenfläche 4, aus-
senseitig durch eine Aussenfläche 5, frontseitig durch
eine vordere Stirnfläche 6 und Rückseitig durch eine hin-
tere Stirnfläche 7 begrenzt ist. Die Innenfläche 4 begrenzt
zudem eine Rahmenöffnung 8, welche vollständig durch
das Rahmenelement 2 hindurchgeht. Weiter umfasst die
Betätigungsvorrichtung 1 eine vor der vorderen Stirnflä-
che 6 angeordnete und sich mindestens über die Rah-
menöffnung 8 erstreckende Platte 9. Die Platte 9 ist das
Element, welches vom Benutzer im eingebauten Zu-
stand wahrgenommen wird. Zur Bereitstellung des Licht-
scheins L umfasst die Betätigungsvorrichtung 1 mindes-
tens ein hinter der Platte 9 angeordnetes Leuchtmittel
10. Zudem umfasst die Betätigungsvorrichtung 1 min-
destens ein Erfassungselement 11 zur Bereitstellung ei-
nes Signals für die Spülvorrichtung. Das Erfassungsele-
ment 11 kann aber auch zur Erfassung einer im Bade-
zimmer anwesenden Person dienen.
[0043] Zusammenfassend umfasst die Betätigungs-
vorrichtung 1 das Rahmenelement 2, die Platte 9, das
mindestens eine Leuchtmittel 10 und das mindestens ei-
ne Erfassungselement 11.
[0044] Das Rahmenelement 2 umfasst mindestens ei-
ne Aufnahme 12 für das Leuchtmittel 10. Die Aufnahme
12 durchdringt mit mindestens einem oder genau einem
Durchbruch 13 die Aussenfläche 5 des Rahmenelemen-
tes 2. Die Aussenfläche 5 definiert dabei die Aussenseite
des Rahmenelementes 2. Über den Durchbruch 13 ist
Licht vom Leuchtmittel 10 durch den besagten Durch-
bruch 13 in der Aussenfläche 5 seitlich zum Rahmene-
lement 2 abgebbar. Im eingebauten Zustand heisst dies,
dass das Licht durch den Durchbruch 10, welcher im We-
sentlichen rechtwinklig zur Wand des Badezimmers
steht, abgebbar ist. Die Betätigungsvorrichtung 1 kann
also, in Anordnung der Aufnahme 12, seitlich einen Licht-
schein L abgeben.
[0045] Das Leuchtmittel 10 kann verschiedenartig aus-
gebildet sein. In einer ersten Variante umfasst das
Leuchtmittel 10 mindestens eine Lichtquelle 14, insbe-
sondere in der Form einer Leuchtdiode. Die Leuchtdiode
ist dabei derart angeordnet, dass diese das Licht durch
den Durchbruch 13 in der Aussenfläche 5 des Rahmen-
elementes 2 abgibt. In einer weiteren, in den Figuren
dargestellten Variante, umfasst das Leuchtmittel 10 min-
destens eine Lichtquelle 14, insbesondere eine Leucht-
diode, und mindestens ein Lichtwellenleiter 15 mit min-
destens einer Einkoppelfläche 16 und mindestens einer
Auskoppelfläche 17. Die Lichtquelle 14 koppelt das von
ihr bereitgestellte Licht über die Einkoppelfläche 16 in
den Lichtwellenleiter 15 ein und über die Auskoppelflä-
che 17 wird das Licht aus dem Lichtwellenleiter 15 aus-
gekoppelt. In der hier gezeigten Ausführungsform sind
zwei Lichtquellen 14 angeordnet, welche über zwei Ein-

koppelflächen 16 das Licht in den Lichtwellenleiter 15
einkoppeln. Es ist aber nur eine einzige Auskoppelfläche
17 angeordnet, über welche das Licht wieder ausgekop-
pelt wird. Die Auskoppelfläche 17 erstreckt sich vollstän-
dig über den Durchbruch 13.
[0046] Die Lichtquelle 14 und der Lichtwellenleiter 15,
sofern vorhanden, sind in der besagten Aufnahme 12
angeordnet.
[0047] Die Auskoppelfläche 17 des Lichtwellenleiters
15 ist dabei bündig mit der Aussenfläche 5 des Rahmen-
elementes 2. Die Auskoppelfläche 17 liegt also in einer
Ebene, welche durch die Aussenfläche 5 aufgespannt
wird. Die Auskoppelfläche 17 stellt dabei einen Teil der
Aussenfläche 5 im Bereich des Durchbruches 13 bereit.
[0048] In einer anderen Ausführungsform kann der
Durchbruch 13 auch mit einem transparenten oder trans-
luzenten Fenster verschlossen sein. Das Leuchtmittel
10, insbesondere der Lichtwellenleiter 15 oder die
Leuchtquelle 14 sind dabei hinter diesem Fenster ange-
ordnet. Das Fenster verläuft ebenfalls parallel zur Aus-
senfläche und erstreckt sich über den Durchbruch 13.
[0049] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind pro Aussenfläche 5 des Rahmenelementes 2
jeweils zwei Lichtwellenleiter 15 getrennt voneinander
angeordnet. Jeweils mindestens eine Lichtquelle 14 kop-
pelt dabei Licht in den jeweiligen Lichtwellenleiter 15 ein.
Die Lichtwellenleiter 15 sind vorzugsweise unterschied-
lich lang ausgebildet, sodass dem Benutzer die Position
des Erfassungselementes 11 für eine Vollmengenspü-
lung und die Position des Erfassungselementes 11 für
eine Teilmengenspülung signalisiert werden kann.
[0050] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form, so wie sie beispielsweise in den Figuren gezeigt
wird, ist pro Aussenfläche 5 des Rahmenelementes 2 ein
einziger Lichtwellenleiter 15 mit mindestens einer Licht-
quelle 14 angeordnet. Der Lichtwellenleiter 15 erstreckt
sich dabei im Wesentlichen vollständig über die jeweilige
Seite des Rahmenelementes 2. Hierdurch kann ein be-
sonders homogener Lichtschein L bereitgestellt werden.
[0051] Der Durchbruch 13 erstreckt sich vorzugsweise
ausschliesslich über einen Teilbereich der Aussenfläche
5. Mit anderen Worten gesagt wird der Durchbruch 13
durch Teile der Aussenfläche 5 seitlich begrenzt. Vor-
zugsweise grenzt der Durchbruch an die vordere Stirn-
fläche 6 des Rahmenelementes 2 direkt und unmittelbar
an. In einer alternativen, hier nicht gezeigten Ausfüh-
rungsform, kann der Durchbruch 13 auch vollständig von
der Aussenfläche 5 umschlossen sein. Der Durchbruch
liegt dann besonders bevorzugt mittig in der Aussenflä-
che 5. In einer weiteren nicht gezeigten Ausführungsform
ist der Durchbruch 13 derart angeordnet, dass sich dieser
unmittelbar an die hintere Stirnfläche 7 angrenzt.
[0052] Bei der Ausführungsform, bei welcher der
Durchbruch 13 an die vordere Stirnfläche 6 angrenzt,
erstreckt sich die Aufnahme 12 von der vorderen Stirn-
fläche 6 in die Rahmenwand hinein und weist einen Bo-
den 18 auf, welcher beabstandet zur vorderen Stirnfläche
6 und zur hinteren Stirnfläche 7 liegt. Auf dem Boden 18
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können die Leuchtmittel 10 entsprechend aufliegen.
Nach vorne hin stellt die Platte 9 einen Anschlag für das
Leuchtmittel 10 bereit. Folglich wird also das Leuchtmittel
10 zwischen dem Boden 18 und der Platte 9 gelagert,
insbesondere leicht geklemmt. Dies kann in der Figur 6
gut erkannt werden. Mit anderen Worten gesagt ist das
Leuchtmittel 10 zwischen dem Boden 18 und der Platte
9 angeordnet und steht sowohl mit dem Boden 18 und
vorzugsweise auch mit der Platte in direktem Kontakt.
[0053] Weiter umfasst die Aufnahme 12, wie in der Fi-
gur 4 und 5 gezeigt, mindestens einen Anschlagsabsatz
19. Der Anschlagsabsatz 19 stellt einen Anschlag für das
Leuchtmittel 10, insbesondere für den Leuchtwellenleiter
15, gegen eine Bewegung in Richtung der Aussenfläche
5 bereit. Der Anschlagsabsatz 19 ist dabei derart ange-
ordnet, dass dieser bezüglich der Aufnahme 12 den
Durchbruch 13 leicht verkleinert, sodass beim Anschlag
gegen das Herausfallen des Leuchtmittels 10 aus der
Aufnahme 12 durch den Durchbruch 13 bereitgestellt
wird. Gegenüber dem Anschlagsabsatz 19 weist die Auf-
nahme 12 eine Rückwand 23 auf. Welche ebenfalls als
Anschlag für das Leuchtmittel 10 wirkt. Seitlich wird die
Aufnahme 12 durch eine Seitenwand 22 begrenzt.
[0054] Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
das Leuchtmittel 10 vorzugsweise formschlüssig durch
die Platte 9, den Anschlagsabsatz 19, die Rückwand 23
und den Boden 18 im Rahmenelement 2 gehalten wird.
[0055] Im Bereich des Anschlagabsatzes 19 ist in der
vorliegenden Ausführungsform jeweils die Lichtquelle 14
angeordnet, welche das Licht über die Einkoppelfläche
16 in den Lichtwellenleiter 15 einkoppelt.
[0056] Der Lichtwellenleiter 15 umfasst einen Aus-
schnitt 24, welcher im Wesentlichen komplementär zum
Anschlagsabsatz 19 ist und mit diesem zusammenarbei-
tet. In der vorliegenden Ausführungsform sind oben und
unten jeweils ein Ausschnitt 24 angeordnet. Im Bereich
des Ausschnittes 24 liegt zudem die Einkoppelfläche 16.
[0057] Das Leuchtmittel 10 kann entweder formschlüs-
sig in der Aufnahme liegen und in analoger Weise wie
der Lichtwellenleiter 15 durch die Platte und die Aufnah-
me gesichert sein oder das Leuchtmittel 10 kann auch
stoffschlüssig in der Aufnahme 12 gehalten werden.
[0058] Das Rahmenelement 2 ist in Richtung der Flä-
chennormalen N auf die Platte 9 betrachtet vorzugsweise
ein Rechteck. Die Aufnahme 12 kann an verschiedenen
Seiten des Rechteckes angeordnet sein. In einer ersten
Ausführungsform ist die Aufnahme 12 an zwei gegenü-
berliegenden Seiten des Rechteckes angeordnet. Dabei
kann das Licht entweder über die kurze Seite des Recht-
eckes oder über die lange Seite des Rechteckes abge-
geben werden. Es ist also eine Beleuchtung oben unten
oder links recht möglich.
[0059] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Aufnahme 12 von ausschliesslich einer Seite des Recht-
ecks angeordnet. Somit ist der Lichtschein auch aus-
schliesslich über eine Seite des Rechteckes abgebbar.
[0060] In einer weiteren Ausführungsform ist die Auf-
nahme an zwei gegenüberliegenden Seiten des Recht-

eckes und an mindestens einer weiteren Seite des
Rechteckes angeordnet. Somit kann das Licht also über
drei Seiten des Rechteckes abgegeben werden.
[0061] In einer weiteren Ausführungsform ist die Auf-
nahme 12 an allen vier Seiten des Rechteckes angeord-
net und es ist ein Lichtschein L rund um die Betätigungs-
vorrichtung 1 herum abgebbar.
[0062] Das Rahmenelement 2 kann aber auch eine an-
dere Form aufweisen. Beispielsweise kann das Rahmen-
element 2 auch ein Quadrat sein, wobei die Anordnung
der Aufnahme 12 bezüglich der entsprechenden Seiten
identisch zur oben beschriebenen Konfiguration zum
rechteckig ausgebildeten Rahmelement sein kann.
Ebenfalls wäre es denkbar, das Rahmenelement 2 ellip-
tisch oder rund auszubilden.
[0063] Das Leuchtmittel 10, insbesondere der Licht-
wellenleiter 15, erstreckt sich vorzugsweise im Wesent-
lich über die gesamte Länge A der entsprechenden Seite
in welche die Aufnahme 12 angeordnet ist. Somit er-
streckt sich auch die Aufnahme 12 beziehungsweise der
Durchbruch 13 im Wesentlichen über gesamte Länge A.
Im Wesentlichen heisst in diesem Zusammenhang, dass
sich der Durchbruch 13 abgesehen von einem kleinen
Rand 25, hier im Bereich des Anschlagsabsatzes 19 über
dem grössten Teil der gesamten Länge erstreckt.
[0064] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form erstreckt sich das Leuchtmittel 10, insbesondere
der Lichtwellenleiter 15, im Wesentlichen über eine Län-
ge A von mindestens 60% oder mindestens 80% der Län-
ge der entsprechenden Seite. Auch wäre es denkbar,
dass der Lichtwellenleiter bezüglich der Länge A der ent-
sprechenden Seite des Rahmenelementes 2 wesentlich
kürzer ausgebildet ist.
[0065] Von den Figur 4 und 5 kann gut erkannt werden,
dass ein Erfassungselement 11 hinter der Platte im Be-
reich der Rahmenöffnung 8 angeordnet ist. Hier sind zwei
Erfassungselemente 11 angeordnet. Besonders bevor-
zugt sind die Erfassungselemente 11 zwei Sensoren,
welche die Präsenz eines Benutzers erfassen können
und welche bei einer Berührung der Platte 9 eine ent-
sprechende Spülung auslösen.
[0066] In einer alternativen, hier nicht gezeigten, Aus-
führungsform ist das Erfassungselement 11 ein in der
Platte 9 gelagerte und relativ zur Platte 9 bewegbare Tas-
te. Die Taste wirkt dabei auf Drückerstangen, welche mit
dem Abflussventil zusammenarbeiten.
[0067] Weiter umfasst das Rahmenelement 2 Lage-
rungsabschnitte 20 zur Lagerung einer Leiterplatte 21.
Die Leiterplatte 21 liegt in der Rahmenöffnung 8. Auf der
Leiterplatte 21 sind die besagten Erfassungselemente
11 angeordnet. Weiter umfasst die Leiterplatte zudem
mindestens eine Steuerungseinheit zur Steuerung der
Leuchtmittel 10, welche elektrisch mit der Steuerungs-
einheit in Verbindung stehen. Die Leiterplatte 21 kann
sich dabei über den gesamten Querschnitt der Rahmen-
öffnung 8 oder nur über einen Teilquerschnitt der Rah-
menöffnung 8 erstrecken.
[0068] Bezüglich der Ausdehnung der Platte 9 kann
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von der Figur 5 gut erkannt werden, dass sich diese Seit-
lich über das Rahmenelement 2 erstreckt. Von vorne in
Richtung der Flächennormalen N heisst dies, dass sich
die Platte 9 auf allen vier Seiten über das Rahmenele-
ment 2, also über die Aussenfläche 5 hinaus, erstreckt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0069]

1 Betätigungsvorrichtung
2 Rahmenelement
3 Rahmenwand
4 Innenfläche
5 Aussenfläche
6 vordere Stirnfläche
7 hintere Stirnfläche
8 Rahmenöffnung
9 Platte
10 Leuchtmittel
11 Erfassungselement
12 Aufnahme
13 Durchbruch
14 Lichtquelle
15 Lichtwellenleiter
16 Einkoppelfläche
17 Auskoppelfläche
18 Boden
19 Anschlagsabsatz
20 Lagerungsabschnitt
21 Leiterplatte
22 Seitenwand
23 Rückwand
24 Ausschnitt
25 Rand
L Lichtschein
N Flächennormale
A Länge

Patentansprüche

1. Betätigungsvorrichtung (1) für die Betätigung einer
Spülvorrichtung einer Toilette oder eines Urinals,
umfassend

ein Rahmenelement (2) mit einer Rahmenwand
(3), welche Rahmenwand (3) innenseitig durch
eine Innenfläche (4), aussenseitig durch eine
Aussenfläche (5), frontseitig durch eine vordere
Stirnfläche (6) und rückseitig durch eine hintere
Stirnfläche (7) begrenzt ist, welche Innenfläche
(4) eine Rahmenöffnung (8) begrenzt,
eine vor der, insbesondere in Kontakt mit der,
vorderen Stirnfläche (6) angeordnete sich min-
destens über die Rahmenöffnung (8) erstre-
ckende Platte (9),
mindestens ein hinter der Platte (9) angeordne-

tes Leuchtmittel (10) und
mindestens ein Erfassungselement (11) zur Be-
reitstellung eines Signals für die Spülvorrich-
tung,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rahmenelement (2) mindestens eine Auf-
nahme (12) für das Leuchtmittel (10) umfasst,
wobei die Aufnahme (12) mit mindestens einem
oder genau einem Durchbruch (13) die Aussen-
fläche (5) des Rahmenelementes (2) durch-
dringt, so dass Licht vom Leuchtmittel (10) durch
den besagten Durchbruch (13) in der Aussen-
fläche (5) seitlich zum Rahmenelement (2) ab-
gebbar ist.

2. Betätigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Leuchtmittel (10)
mindestens eine Lichtquelle (14), insbesondere eine
Leuchtdiode, und vorzugsweise mindestens ein
Lichtwellenleiter (15) mit mindestens einer Einkop-
pelfläche (16) und mindestens einer Auskoppelflä-
che (17) umfasst, wobei die Lichtquelle (14) das Licht
über die Einkoppelfläche (16) in den Lichtwellenlei-
ter (15) einkoppelt und über die Auskoppelfläche
(17) aus dem Lichtwellenleiter (15) auskoppelt und
wobei der die Lichtquelle (14) und/oder der Lichtwel-
lenleiter (15) in der besagten Aufnahme (12) ange-
ordnet sind.

3. Betätigungsvorrichtung (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass pro Lichtwellenleiter
(15) mindestens zwei Lichtquellen (14) angeordnet
sind, welche das Licht über mindestens zwei unter-
schiedliche Einkoppelflächen (16) einkoppeln.

4. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der Ansprü-
che 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass pro
Aussenfläche (5) des Rahmenelementes (2) min-
destens zwei oder genau zwei Lichtwellenleiter (15)
mit jeweils mindestens einer Lichtquelle (14) ange-
ordnet sind, wobei die Lichtwellenleiter (15) vorzugs-
weise unterschiedlich lang oder gleich lang zuein-
ander ausgebildet sind, und/oder dass pro Aussen-
fläche (5) des Rahmenelementes (2) ein einziger
Lichtwellenleiter (15) mit mindestens einer Licht-
quelle (14) angeordnet ist.

5. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auskoppelfläche (17) des Lichtwellenlei-
ters (15) bündig mit der Aussenfläche (5) ist oder
dass der Durchbruch (13) mit einem transparenten
oder transluzenten Fenster verschlossen ist, wel-
ches Fenster bündig zur Aussenfläche (5) verläuft.

6. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der Durchbruch (13) ausschliesslich über
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einen Teilbereich der Aussenfläche (5) erstreckt,
wobei der Durchbruch (13) vorzugsweise an die vor-
dere Stirnfläche (6) des Rahmenelementes (2) direkt
und unmittelbar angrenzend ausgebildet ist, oder
wobei der Durchbruch (13) von der Aussenfläche (5)
umschlossen ist, oder wobei der Durchbruch (13)
vorzugsweise an die hintere Stirnfläche (7) des Rah-
menelementes (2) direkt und unmittelbar angren-
zend ausgebildet.

7. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme (12) sich von der vorderen Stirn-
fläche (6) in die Rahmenwand (3) hineinerstreckt und
einen Boden (18) aufweist, welcher beabstandet zur
vorderen Stirnfläche (6) und hinteren Stirnfläche (7)
liegt.

8. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme (12) mindestens einen An-
schlagsabsatz (19) und gegenüber des Anschlags-
absatzes (19) eine Rückwand (23) aufweist, wobei
der Anschlagsabsatz (19) und die Rückwand (23)
einen Anschlag für das Leuchtmittel (10), insbeson-
dere für den Lichtwellenleiter (15), bereitstellen.

9. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Platte (9) formschlüssig und/oder stoff-
schlüssig mit dem Rahmenelement (2) verbunden
ist und einen Anschlag für das Leuchtmittel (10), ins-
besondere für den Lichtwellenleiter (15), bereitstellt
und/oder dass das Leuchtmittel (10), insbesondere
der Lichtwellenleiter (15), mit der zur Platte (9) zu-
gewandten Seite in direktem Kontakt mit der Platte
(9) steht.

10. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Platte (9) seitlich über das Rahmenelement
(2), insbesondere über die Aussenfläche (5), hervor-
steht.

11. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Leuchtmittel (10) formschlüssig und/oder
stoffschlüssig in der Aufnahme (12) gehalten wird.

12. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Rahmenelement (2) in Richtung der Flä-
chennormalen (N) auf die Platte (9) betrachtet ein
Rechteck oder ein Quadrat ist,
wobei jeweils eine Aufnahme (12) an zwei gegenü-
berliegenden Seiten des Rechteckes bzw. des Qua-
drates angeordnet sind, oder
wobei die Aufnahme (12) an ausschliesslich einer

Seite des Rechteckes bzw. des Quadrates angeord-
net ist, oder
wobei jeweils eine Aufnahme (12) an zwei gegenü-
berliegenden Seiten des Rechteckes bzw. des Qua-
drates angeordnet ist und an mindestens einer wei-
teren Seite des Rechteckes bzw. des Quadrates an-
geordnet ist, oder
wobei jeweils eine Aufnahme (12) an allen vier Sei-
ten des Rechteckes bzw. des Quadrates angeordnet
ist.

13. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem Ansprüche
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Leuchtmit-
tel (10), insbesondere der Lichtwellenleiter (15), sich
im Wesentlichen über die gesamte Länge (A) der
entsprechenden Seite erstreckt, oder dass sich das
Leuchtmittel (10), insbesondere der Lichtwellenlei-
ter (15), sich über eine Länge (A) von mindestens
60% oder mindestens 80% der Länge der entspre-
chenden Seite erstreckt.

14. Betätigungsvorrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Erfassungselement (11) ein hinter der Plat-
te (9) angeordneter Sensor ist, oder dass das Erfas-
sungselement (11) eine in der Platte (9) gelagerte
und relativ zur Platte (9) bewegbare Taste ist,
und/oder dass das Rahmenelement (2) Lagerungs-
abschnitte (20) zur Lagerung einer Leiterplatte (21)
aufweist, auf welcher Leiterplatte (21) mindestens
eine Steuerungseinheit und ggf. das Erfassungse-
lement (11), insbesondere der Sensor, angeordnet
ist.

15. Anordnung umfassend eine Betätigungsvorrichtung
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und
ein mit der Betätigungsvorrichtung funktional oder
physisch in Verbindung stehender Spülkasten.

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anordnung weiterhin mindes-
tens ein Befestigungselement umfasst, welches an
eine Gebäudewand befestigbar ist und welches eine
Aufnahme für die Betätigungsvorrichtung bereit-
stellt.

Claims

1. Actuation device (1) for actuating a flushing device
of a toilet or of a urinal, comprising

a frame element (2) having a frame wall (3),
which frame wall (3) is delimited internally by
means of an inner surface (4), externally by
means of an outer surface (5), at the front side
by means of a front end surface (6) and at the
rear side by means of a rear end surface (7),
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which inner surface (4) delimits a frame opening
(8),
a plate (9) arranged in front of, in particular in
contact with, the front end surface (6), extending
at least over the frame opening (8),
at least one lighting means (10) arranged behind
the plate (9) and
at least one capturing element (11) for providing
a signal for the flushing device,
characterized in that
the frame element (2) comprises at least one
receptacle (12) for the lighting means (10),
wherein the receptacle (12) penetrates the outer
surface (5) of the frame element (2) with at least
one or exactly one perforation (13), so that light
from the lighting means (10) is emittable side-
ways in relation to the frame element (2) through
the said perforation (13) in the outer surface (5).

2. Actuation device (1) according to Claim 1, charac-
terized in that the lighting means (10) comprises at
least one light source (14), in particular a light-emit-
ting diode, and preferably at least one optical
waveguide (15) having at least one incoupling sur-
face (16) and at least one outcoupling surface (17),
wherein the light source (14) couples the light into
the optical waveguide (15) by means of the incou-
pling surface (16) and couples the light out of the
optical waveguide (15) by means of the outcoupling
surface (17) and wherein the light source (14) and/or
the optical waveguide (15) are arranged in the said
receptacle (12).

3. Actuation device (1) according to Claim 2, charac-
terized in that at least two light sources (14), which
couple in the light by means of at least two different
incoupling surfaces (16), are arranged per optical
waveguide (15).

4. Actuation device (1) according to either of Claims 2
and 3, characterized in that at least two or exactly
two optical waveguides (15), having at least one light
source (14) respectively, are arranged per outer sur-
face (5) of the frame element (2), wherein the optical
waveguides (15) are preferably embodied with dif-
ferent lengths or the same length as each other,
and/or in that a single optical waveguide (15) with
at least one light source (14) is arranged per outer
surface (5) of the frame element (2).

5. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the outcoupling
surface (17) of the optical waveguide (15) is flush
with the outer surface (5) or in that the perforation
(13) is closed by a transparent or translucent win-
dow, which window lies flush with the outer surface
(5).

6. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the perforation (13)
only extends over a section of the outer surface (5),
wherein the perforation (13) is preferably embodied
directly and immediately adjoining the front end sur-
face (6) of the frame element (2), or wherein the per-
foration (13) is enclosed by the outer surface (5), or
wherein the perforation (13) is preferably embodied
directly and immediately adjoining the rear end sur-
face (7) of the frame element (2).

7. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the receptacle (12)
extends from the front end surface (6) into the frame
wall (3) and has a base (18), which is spaced apart
from the front end surface (6) and rear end surface
(7).

8. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the receptacle (12)
has at least one stop ledge (19) and a rear wall (23)
opposite the stop ledge (19), wherein the stop ledge
(19) and the rear wall (23) provide a stop for the
lighting means (10), in particular for the optical
waveguide (15).

9. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the plate (9) is con-
nected to the frame element (2) with a form fit and/or
integrally and provides a stop for the lighting means
(10), in particular for the optical waveguide (15),
and/or in that the lighting means (10), in particular
the optical waveguide (15), is in direct contact with
the plate (9) with the side facing the plate (9).

10. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the plate (9) pro-
trudes sideways beyond the frame element (2), in
particular beyond the outer surface (5).

11. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the lighting means
(10) is held with a form fit and/or integrally in the
receptacle (12).

12. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the frame element
(2) is a rectangle or a square when viewed in the
direction of the surface normal (N) of the plate (9),
wherein a receptacle (12) is arranged at two opposite
sides of the rectangle or of the square respectively, or
wherein the receptacle (12) is arranged at only one
side of the rectangle or of the square, or
wherein a receptacle (12) is arranged at two opposite
sides of the rectangle or of the square respectively
and is arranged at at least one further side of the
rectangle or of the square, or
wherein a receptacle (12) is arranged at all four sides
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of the rectangle or of the square respectively.

13. Actuation device (1) according to any of Claims 12,
characterized in that the lighting means (10), in par-
ticular the optical waveguide (15), extends substan-
tially over the total length (A) of the corresponding
side, or that the lighting means (10), in particular the
optical waveguide (15), extends over a length (A) of
at least 60% or at least 80% of the length of the cor-
responding side.

14. Actuation device (1) according to any of the preced-
ing claims, characterized in that the capturing ele-
ment (11) is a sensor arranged behind the plate (9),
or in that the capturing element (11) is a button,
mounted in the plate (9) and movable relative to the
plate (9), and/or in that the frame element (2) has
mounting sections (20) for mounting a printed circuit
board (21), on which printed circuit board (21) at least
one control unit and if applicable the capturing ele-
ment (11), in particular the sensor, is arranged.

15. Arrangement comprising an actuation device (1) ac-
cording to any of the preceding claims and a cistern
functionally or physically connected to the actuation
device.

16. Arrangement according to Claim 15, characterized
in that the arrangement furthermore comprises at
least one fixing element, which is fixable at a building
wall and which provides a receptacle for the actua-
tion device.

Revendications

1. Dispositif d’actionnement (1) pour l’actionnement
d’un dispositif de chasse d’un toilette ou d’un urinoir,
comprenant :

un élément de cadre (2) avec une paroi de cadre
(3), ladite paroi de cadre (3) étant délimitée du
côté intérieur par une surface intérieure (4), du
côté extérieur par une surface extérieure (5), du
côté avant par une surface frontale avant (6) et
du côté arrière par une surface frontale arrière
(7), ladite surface intérieure (4) délimitant une
ouverture de cadre (8) ;
une plaque (9) disposée devant la surface fron-
tale avant (6), notamment en contact avec elle,
s’étendant au moins sur l’ensemble de l’ouver-
ture de cadre (8) ;
au moins un moyen d’éclairage (10) disposé
derrière la plaque (9) ; et
au moins un élément de détection (11) servant
à mettre à disposition un signal pour le dispositif
de chasse ;
caractérisé en ce que :

l’élément de cadre (2) comprend au moins un
logement (12) pour le moyen d’éclairage (10),
le logement (12) traversant la surface extérieure
(5) de l’élément de cadre (2) avec au moins un
ou précisément un passage traversant (13), de
sorte que la lumière du moyen d’éclairage (10)
puisse être transmise en côté à l’élément de ca-
dre (2) à travers ledit passage traversant (13)
réalisé dans la surface extérieure (5).

2. Dispositif d’actionnement (1) selon la revendication
1, caractérisé en ce que le moyen d’éclairage (10)
comprend au moins une source lumineuse (14), no-
tamment une diode d’éclairage, et de préférence au
moins un conducteur d’ondes lumineuses (15) avec
au moins une surface de couplage (16) et au moins
une surface de découplage (17), la source lumineu-
se (14) couplant la lumière dans le conducteur d’on-
des lumineuses (15) via la surface de couplage (16)
et la découplant du conducteur d’ondes lumineuses
(15) via la surface de découplage (17) et la source
lumineuse (14) et/ou le conducteur d’ondes lumineu-
ses (15) étant disposés dans ledit logement (12).

3. Dispositif d’actionnement (1) selon la revendication
2, caractérisé en ce qu’au moins deux sources lu-
mineuses (14) sont agencées pour chaque conduc-
teur d’ondes lumineuses (15), lesdites sources cou-
plant la lumière via au moins deux surfaces de cou-
plage (16) différentes.

4. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications 2 à 3, caractérisé en ce qu’au
moins deux ou précisément deux conducteurs d’on-
des lumineuses (15) par surface extérieure (5) de
l’élément de cadre (2) sont disposés avec respecti-
vement au moins une source lumineuse (14), les
conducteurs d’ondes lumineuses (15) étant réalisés
de préférence de longueur différente ou identique
les uns par rapport aux autres et/ou un seul conduc-
teur d’ondes lumineuses (15) par surface extérieure
(5) de l’élément de cadre (2) étant disposé avec au
moins une source lumineuse (14).

5. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la surface de découplage (17) du conducteur
d’ondes lumineuses (15) est en affleurement avec
la surface extérieure (5) ou que le passage traver-
sant (13) est fermé avec une fenêtre transparente
ou translucide, ladite fenêtre s’étendant en affleure-
ment par rapport à la surface extérieure (5).

6. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le passage traversant (13) s’étend exclusive-
ment sur une zone partielle de la surface extérieure
(5), le passage traversant (13) étant de préférence
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réalisé directement et de façon directement connexe
au niveau de la surface frontale avant (6) de l’élé-
ment de cadre (2) ou le passage traversant (13) étant
entouré par la surface extérieure (5) ou le passage
traversant (13) étant réalisé de préférence au niveau
de la surface frontale arrière (7) de l’élément de ca-
dre (2), directement et de façon directement conne-
xe.

7. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le logement (12) s’étend depuis la surface fron-
tale avant (6) jusque dans la paroi de cadre (3) et
comporte un plancher (18) reposant à une certaine
distance de la surface frontale avant (6) et de la sur-
face frontale arrière (7).

8. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le logement (12) comporte au moins un épau-
lement de butée (19) et une paroi arrière (23) par
rapport à l’épaulement de butée (19), l’épaulement
de butée (19) et la paroi arrière (23) mettant à dis-
position une butée pour le moyen d’éclairage (10),
notamment pour le conducteur d’ondes lumineuses
(15).

9. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la plaque (9) est reliée par complémentarité de
formes et/ou par complémentarité de matières à
l’élément de cadre (2) et met à disposition une butée
pour le moyen d’éclairage (10), notamment pour le
conducteur d’ondes lumineuses (15) et/ou que le
moyen d’éclairage (10), notamment le conducteur
d’ondes lumineuses (15), est en contact direct avec
la plaque (9) avec le côté orienté vers la plaque (9).

10. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que la plaque (9) ressort en côté au-delà de l’élément
de cadre (2), notamment au-delà de la surface ex-
térieure (5).

11. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le moyen d’éclairage (10) est maintenu par com-
plémentarité de formes et/ou par complémentarité
de matières dans le logement (12).

12. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’élément de cadre (2) est un rectangle ou un
carré vu dans la direction des normales de surface
(N) sur la plaque (9) ;
un logement (12) étant respectivement disposé au
niveau des deux côtés opposés du rectangle et/ou
du carré ; ou le logement (12) étant disposé exclu-

sivement au niveau d’un côté du rectangle et/ou du
carré ; ou
un logement (12) étant respectivement disposé au
niveau des deux côtés opposés du rectangle et/ou
du carré et étant disposé au niveau d’au moins un
côté supplémentaire du rectangle et/ou du carré ; ou
un logement (12) étant respectivement disposé au
niveau de l’ensemble des quatre côtés du rectangle
et/ou du carré.

13. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications 12, caractérisé en ce que le
moyen d’éclairage (10), notamment le conducteur
d’ondes lumineuses (15), s’étend pour l’essentiel sur
l’ensemble de la longueur (A) du côté correspondant
ou que le moyen d’éclairage (10), notamment le con-
ducteur d’ondes lumineuses (15), s’étend sur l’en-
semble d’une longueur (A) correspondant à au
moins 60 % ou à au moins 80 % de la longueur du
côté correspondant.

14. Dispositif d’actionnement (1) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’élément de détection (11) est un capteur dis-
posé derrière la plaque (9) ou que l’élément de dé-
tection (11) est une touche disposée dans la plaque
(9) et mobile par rapport à la plaque (9) et/ou que
l’élément de cadre (2) comporte des sections de po-
sitionnement (20) pour le positionnement d’une pla-
que conductrice (21), au moins une unité de com-
mande et le cas échéant l’élément de détection (11),
notamment le capteur, étant disposés sur la plaque
conductrice (21).

15. Agencement comprenant un dispositif d’actionne-
ment (1) selon l’une quelconque des revendications
précédentes et un caisson de chasse relié sur le plan
fonctionnel ou physique au dispositif d’actionne-
ment.

16. Agencement selon la revendication 15, caractérisé
en ce que l’agencement comprend en outre au
moins un élément de fixation pouvant être fixé à une
paroi de bâtiment et mettant à disposition un loge-
ment pour le dispositif d’actionnement.
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